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  Bonn, den 02.07.2025 

 

Bekanntmachung zur Teilnahme an der BYOD-Prüfung* in „Empirical Banking and 

Finance“ im SoSe 2025 (beide Prüfungstermine) 
 

• Die Prüfung „Empirical Banking and Finance“ findet im SoSe 2025 für beide 

Prüfungstermine als rechnergestützte Klausurarbeit im BYOD-Prüfungsformat statt. 

 

• Folgende Anforderungen sind zu erfüllen bzw. folgende Vorgaben gelten: 

• Es ist ein eigenes internetfähiges Gerät (z. B. Laptop oder Tablet mit Tastatur) zur Prüfung 

mitzubringen, das eigenständig bedient werden kann. 

• Das Gerät muss über eine Akkulaufzeit von mindestens 120 Minuten verfügen, da 

möglicherweise keine Steckdose zur Verfügung steht. 

• Das Gerät ist funktionstüchtig und verfügt über WLAN-Zugang sowie einen aktuellen 

Webbrowser. 

• Auf dem Gerät ist ein funktionsfähiger WLAN Zugang eingerichtet. 

• Es ist verpflichtend, eine laufende Version der Software STATA auf dem Gerät zu installieren 

oder über die Installation des "VMware Horizon Client" online über VPN auf STATA auf dem 

Uni Bonn Server zuzugreifen. 

• Im Falle technischer Probleme gibt es keinen Anspruch auf ein Ersatzgerät oder eine 

Verlängerung der Prüfungszeit. 

• Die Prüfung findet ausschließlich in Präsenz an der Universität statt und es ist kein Online-

Zugriff von außerhalb gestattet. 

• Es besteht die Verpflichtung während der Prüfung ausschließlich zugelassene Hilfsmittel zu 

verwenden und keine unzulässige Kommunikation oder Recherche zu betreiben. 

• Eine fristgerechte elektronische Prüfungsanmeldung über das Prüfungsverwaltungssystem ist 

weiterhin notwendig. 

• Ein Verstoß gegen die oben genannten Punkte kann als Täuschungsversuch gewertet werden 

und zieht die entsprechenden Konsequenzen nach sich. 

 


